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Norm

AktG 1965 §220 Abs1 Z5

AktG 1965 §225a Abs3 Z1

BAO §19 Abs1

GmbHG §96 Abs1

GmbHG §96 Abs2

KStG 1988 §24 Abs4

UmgrStG 1991 §2 Abs3

UmgrStG 1991 §3 Abs1 Z4

UmgrStG 1991 §9 Abs8

VwRallg

Rechtssatz

Im Falle einer Umwandlung sind die Mindeststeuern ab dem dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr

zuzurechnen (§ 9 Abs. 8 UmgrStG 1991). BetreAend die Verschmelzung enthält das Gesetz keine Regelung.

Gesellschaftsrechtlich geht das Vermögen der übertragenden Gesellschaft (erst) mit der Eintragung der Verschmelzung

bei der übernehmenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft über (§ 225a Abs. 3 Z 1 AktG 1965; § 96 Abs.

2 GmbHG). Der Verschmelzungsstichtag ist (lediglich) der Tag, von dem an die Handlungen der übertragenden

Gesellschaften als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten (§ 220 Abs. 1 Z 5 AktG 1965; §

96 Abs. 2 GmbHG). Dieser Zeitpunkt ist nur im Verhältnis zwischen den beteiligten Gesellschaften von Bedeutung und

entfaltet ausschließlich obligatorische Wirkung. Diese Bestimmung wird in dem Sinn verstanden, dass (erst) ab dem

dem Verschmelzungsstichtag folgenden Tag die Geschäfte und Maßnahmen der übertragenden Gesellschaft als für

Rechnung der übernehmenden Gesellschaft erfolgt gelten. § 2 Abs. 3 UmgrStG 1991 Gngiert, dass das Einkommen der

übertragenden Körperschaft so zu ermitteln ist, als ob der Vermögensübergang mit Ablauf des

Verschmelzungsstichtages erfolgt wäre. Nach § 3 Abs. 1 Z 4 UmgrStG 1991 gilt für die übernehmende Körperschaft § 2

Abs. 3 leg. cit. mit dem Beginn des auf den Verschmelzungsstichtag folgenden Tages. Diese Regelungen für die

übertragende und die übernehmende Körperschaft gewährleisten einen nahtlosen Übergang in

körperschaftsteuerlicher Hinsicht (vgl. die Erläuterungen zur Regierungsvorlage zum UmgrStG 1991 in der
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Stammfassung, BGBl. Nr. 699/1991, 266 BlgNR 18. GP 16 f). Das unter Einsatz des übergehenden Vermögens erzielte

Einkommen ist somit (erst) mit dem Beginn des auf den Verschmelzungsstichtag folgenden Tages der übernehmenden

Körperschaft zuzurechnen. Das Vermögen wird ab dem dem Verschmelzungsstichtag folgenden Tag dem

Rechtsnachfolger zugerechnet. Für den Übergang des vermögenswerten Anspruchs betreAend Mindeststeuern kann

nichts anderes gelten.
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